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STEUERLICHE GESETZE UND GESETZES-
INITIATIVEN DER BUNDESREGIERUNG  

▀ Neue Regeln bei Steuererklärungs-
fristen und Verspätungszuschlägen 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteu-
erungsverfahrens (StModernG) wurden neue 
Regeln bei den Steuererklärungsfristen und der 
Erhebung von Verspätungszuschlägen festge-
legt. 

• Steuererklärungsfristen: Während nach den 

alten „Fristenerlassen“ eine Fristverlänge-
rung über den 31. Dezember des Folgejah-
res nur aufgrund begründeter Einzelanträge 
möglich ist, können die von der Regelung 
erfassten Steuererklärungen nunmehr vor-
behaltlich einer „Vorabanforderung“ oder ei-
ner „Kontingentierung“ bis zum 28. Februar 

des Zweitfolgejahres abgegeben werden. 

• Erhebung von Verspätungszuschlägen: Die 
Finanzbehörde muss – mit wenigen Ausnah-
men – von Gesetzes wegen bei verspäteter 
Abgabe der Steuererklärungen einen Ver-
spätungszuschlag erheben. Der Ver-

spätungszuschlag beträgt für jeden ange-

fangenen Monat der eingetretenen Ver-
spätung 0,25 % der um die Vorauszahlun-
gen verminderten festgesetzten Steuer – 
mindestens jedoch 25 EUR für jeden ange-
fangenen Monat. 

▀ Entwurf eines Gesetzes zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektro-
mobilität - Jahressteuergesetz 2019 

Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen För-

derung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften sind u. a. fol-
gende Maßnahmen vorgesehen: 

• Eine Sonderabschreibung für rein elektri-
sche Lieferfahrzeuge in Höhe von 50 % im 
Jahr der Anschaffung zusätzlich zur regulä-

ren Abschreibung. Die Sonderabschreibung 

ist für Fahrzeuge bis maximal 7,5 Tonnen 
und auch schwere Nutzfahrzeuge mit Elekt-
roantrieb geplant und soll auf 10 Jahre bis 
Ende 2030 befristet werden, 

• eine neue Pauschalbesteuerung bei Jobti-
ckets in Höhe von 25 % ohne Anrechnung 

auf die Entfernungspauschale, 

• die Verlängerung der Halbierung der Be-
messungsgrundlage bei der Dienstwagen-
besteuerung bei privater Nutzung eines be-
trieblichen Elektrofahrzeugs oder extern 
aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs, 

• die Verlängerung der Steuerbefreiung für 

vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das 
elektrische Aufladen eines Elektrofahrzeugs 
oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des 
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Arbeitgebers und für die zeitweise zur priva-
ten Nutzung überlassene betriebliche Lade-
vorrichtung. 

Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen ge-
plant: 

• Einführung eines Pauschbetrags für Berufs-
kraftfahrer in Höhe von 8 EUR pro Tag, 

• Anhebung der Pauschalen für Verpflegungs-
mehraufwendungen von zzt. 12 EUR bzw. 
24 EUR auf 14 EUR bzw. 28 EUR, 

• Reduzierung der Entgeltlichkeitsgrenze bei 
verbilligter Vermietung von 66 % auf 50 %, 

• Einkommensteuerbefreiung von Sachleis-
tungen im Rahmen alternativer Wohnfor-
men (z. B. „Wohnen für Hilfe“), 

• Einführung eines Bewertungsabschlags bei 
Mitarbeiterwohnungen, 

• Einführung des ermäßigten Umsatzsteuer-

satzes für E-Books. 

Ferner erfolgen Maßnahmen zur Gestaltungs-
bekämpfung sowie zwingend notwendige An-
passungen an das EU-Recht und an Rechtspre-
chung des EuGH. Dazu gehören u. a.:  

• Direktlieferung bei Lieferung in ein Konsig-

nationslager, 

• Reihengeschäfte und innergemeinschaftli-
che Lieferungen, 

• Umsetzung des EuGH-Urteils zur Margenbe-
steuerung bei Reiseleistungen, 

• Qualifikation von Verlusten durch Ausfall ei-
ner Kapitalforderung oder die Ausbuchung 
einer Aktie als steuerlich unbeachtlichen 

Vorgang. 

▀ Steuerliche Verbesserungen zur  
Stärkung des Ehrenamts 

Das Niedersächsische Finanzministerium hat 
Änderungen zur Stärkung des Ehrenamtes be-
kannt gegeben, die in das sog. Jahressteuerge-
setz 2019 einfließen sollen. 

Danach soll die Übungsleiterpauschale von zzt. 
2.400 EUR auf 3.000 EUR ansteigen. Diese be-
trifft diejenigen, welche als Übungsleiter, Be-

treuer, Ausbilder, Erzieher o. Ä. tätig sind. Wer 
sich ehrenamtlich engagiert und dafür eine 
Vergütung oder Entschädigung erhält, kann 
eine Ehrenamtspauschale in Höhe von 840 EUR 
anstelle von 720 EUR im Jahr ansetzen, z. B. 
für Tätigkeiten in kulturellen Einrichtungen  

oder Sportvereinen, soweit es sich dabei nicht 

um Übungsleitertätigkeiten handelt. 

Bei Spenden bis zu einem Betrag von 300 EUR 
(zuvor 200 EUR) reicht ein vereinfachter Spen-
dennachweis wie z. B. eine Buchungsbestäti-
gung, soweit alle notwendigen Informationen 

daraus ersichtlich sind. Selbiges gilt auch bei 
Spenden in Katastrophenfällen. 

Ein Verein, der wie ein normaler Gewerbebe-
trieb am Wirtschaftsleben teilnimmt, hat Kör-
perschaft- und Gewerbesteuer zu zahlen. Aller-

dings besteht für die wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebe eine Einnahmen-Freigrenze 
von 35.000 EUR, welche jetzt auf 45.000 EUR 
angehoben werden soll. 

 

▀ Steuerliche Maßnahmen zur  
Erreichung der Klimaschutzziele bis 
2030 

Ein breites Maßnahmenbündel aus Innovatio-

nen, Förderung, gesetzlichen Standards und 
Anforderungen sowie einer Bepreisung von 

Treibhausgasen soll dazu beitragen die vorge-
gebenen Klimaschutzziele zu erreichen. Dazu 
sind auch steuerliche Maßnahmen geplant, die 
die Lenkwirkung zur Zieleerreichung verstär-
ken soll. Dazu gehören u. a.: 

• Anhebung der Entfernungspauschale ab 

2021 für Fernpendler ab dem 21sten km auf 
0,35 EUR, befristet bis zum 31.12.2026. 

• Einführung einer Mobilitätsprämie auf An-
trag in Höhe von 14 % der erhöhten Pend-
lerpauschale für Steuerpflichtige, deren zu 
versteuerndes Einkommen unter dem 

Grundfreibetrag liegt. 

• Technologieoffene steuerliche Förderung 
energetischer Gebäudesanierungsmaßnah-
men ab 2020. Durch einen Abzug von der 
Steuerschuld soll gewährleistet werden, 
dass Gebäudebesitzer aller Einkommens-
klassen gleichermaßen von der Maßnahme 
profitieren. Gefördert werden Einzelmaß-

nahmen wie der Einbau neuer Fenster oder 
die Dämmung von Dächern und Außenwän-
den. Demnach können Steuerpflichtige, die 
z. B. alte Fenster durch moderne Wärme-
schutzfenster ersetzen, ihre Steuerschuld – 

verteilt über 3 Jahre – um 20 % der Kosten 

mindern. 

• Verlängerung der Dienstwagenregelung für 
die Nutzung eines batterieelektrischen Fahr-
zeuges oder eines Plug-in-Hybrid-Fahrzeu-
ges bis 2030. Die Dienstwagensteuer soll 
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zukünftig darüber hinaus für reine Elektro-
fahrzeuge bis zu einem Preis von 
40.000 EUR von 0,5 % auf 0,25 % abge-
senkt werden. Zudem wird die Kfz-Steuer-
befreiung bis zum 31.12.2025 verlängert. 

Die auf 10 Jahre befristete Dauer der Steu-
erbefreiung wird bis 31.12.2030 begrenzt. 

• Verlängerung der Kaufprämie ab 2021 für 
Pkw mit Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff-
/Brennstoffzellenantrieb bis Ende 2025 und 
Anhebung der Prämie für Autos unter 
40.000 EUR von 4.000 EUR auf 6.000 EUR 

für rein elektrisch betriebene Pkw und von 
3.000 EUR auf 4.500 EUR für sog. Plug-in-

Hybride. Reine E-Autos mit einem Listen-
preis über 40.000 EUR sollen künftig mit 
5.000 EUR und Plug-in-Hybride mit 
4.000 EUR bezuschusst werden. Pkws, die 

mehr als 65.000 EUR kosten, werden nicht 
gefördert. 

• Stärkere Ausrichtung der Kfz-Steuer an den 
CO2-Emissionen bei Neuwagenzulassungen 
ab 01.01.2021. 

• Erhöhung der Luftverkehrsabgabe zum 
01.04.2020 und Reduzierung der Mehrwert-

steuer auf Bahnfahrkarten im Fernverkehr 
von 19 % auf 7 %. 

Neben den steuerlichen Maßnahmen sind eine 
große Anzahl an Regelungen zur Verbesserung 
des Klimaschutzes wie z. B. die Einführung ei-
nes Emissionshandels, eine Bundesförderung 
für effiziente Gebäude, eine Austauschprämie 

mit einem Förderanteil von 40 % für ein neues, 
effizienteres Heizsystem, die Senkung der 
Stromkosten u. v. m. vorgesehen. 

▀ III. Bürokratieentlastungsgesetz tritt 
in Kraft 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt 
Bürokratie abzubauen und so die Wirtschaft 
dadurch auch finanziell zu entlasten. Dafür sind 

im Bürokratieentlastungsgesetz III, das am 
08.11.2019 vom Bundesrat gebilligt wurde, 

auch verschiedene steuerliche Maßnahmen 
vorgesehen. Dazu zählen: 

Gesundheitsförderung: Der Arbeitgeber kann – 
unter bestimmten Voraussetzungen – bis zu 

500 EUR im Jahr steuerfrei leisten, um die Ge-
sundheit und Arbeitsfähigkeit seiner Beschäf-
tigten durch betriebsinterne Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung oder entsprechende 
Barleistungen für Maßnahmen externer Anbie-

ter zu erhalten. Dieser Betrag wird auf 600 EUR 
je Arbeitnehmer im Kalenderjahr angehoben. 

Kurzfristige Beschäftigung: Zzt. ist eine 
Pauschalierung der Lohnsteuer mit 25 % bei 
kurzfristig Beschäftigten zulässig, wenn der 
durchschnittliche Arbeitslohn je Arbeitstag 72 
EUR nicht übersteigt. Dieser Höchstbetrag wird 

auf 120 EUR angehoben und der pauschalie-
rungsfähige durchschnittliche Stundenlohn von  

12 EUR auf 15 EUR erhöht. 

Gruppenunfallversicherung: Der Arbeitge-
ber kann die Beiträge für eine Gruppenunfall-
versicherung mit einem Pauschsteuersatz von 

20 % erheben, wenn der steuerliche Durch-
schnittsbetrag ohne Versicherungssteuer 62 
EUR im Kalenderjahr nicht übersteigt. Dieser 
Betrag erhöht sich auf 100 EUR im Jahr. 

Kleinunternehmerregelung: Die Umsatz-
steuer wird von inländischen Unternehmern 
derzeit nicht erhoben, wenn der Umsatz im 

vergangenen Kalenderjahr die Grenze von 
17.500 EUR nicht überstiegen hat und 

50.000 EUR im laufenden Kalenderjahr voraus-
sichtlich nicht übersteigen wird. Die Anhebung 
auf 22.000 EUR soll die seit der letzten Anpas-
sung erfolgte allgemeine Preisentwicklung be-
rücksichtigen. 

▀ Gesetzespaket zur Reform der 
Grundsteuer verabschiedet 

Die Bundesregierung hat sich bei der Reform 

der Grundsteuer auf ein Gesetzespaket geei-
nigt, das den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts gerecht werden soll. Der Bun-
destag hat am 18.10.2019 das Gesetzespaket 
verabschiedet. Der Bundesrat stimmte dem 

Gesetz am 08.11.2019 zu. 

Die Bundesländer können über eine sog. „Öff-

nungsklausel“ bis zum 31.12.2024 vom Bun-
desrecht abweichende Regelungen vorberei-
ten. Dazu kündigten einzelne Länder an, ein 
sog. wertunabhängiges Modell für ihre Gemein-
den vorsehen zu wollen. Dieses Modell setzt an 
der Fläche der Grundstücke und der vorhande-

nen Gebäude an. Die Werte der Grundstücke 
und der Gebäude bleiben dabei unberücksich-
tigt. Im Ergebnis kann das Flächenmodell dazu 
führen, dass für Immobilien, die zwar ähnliche 
Flächen aufweisen, sich im Wert aber deutlich 
unterscheiden, ähnliche Grundsteuerzahlungen 

fällig werden. 

Die neuen Regelungen zur Grundsteuer - ent-
weder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich 
- gelten dann ab 01.01.2025. 
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▀ Gesetzesentwurf zur Rückführung 
des Solidaritätszuschlages 

Nunmehr soll die im Koalitionsvertrag verein-
barte Abschaffung des Soli-Zuschlags gesetz-
lich definiert und der Soli in einem ersten 
Schritt – ab 2021 – zugunsten niedriger und 
mittlerer Einkommen schrittweise zurückge-
führt werden. 

Bei der Einführung des Solidaritätszuschlags 
wurde für einkommensteuerpflichtige Personen 
eine Freigrenze festgelegt. Nach geltendem 
Recht wird der Zuschlag nur erhoben, wenn die 
tarifliche Einkommensteuer den Betrag von 

972 EUR/1.944 EUR (Einzel-/Zusammenveran-
lagung) übersteigt. Diese Freigrenze wird nun-

mehr auf 16.956 EUR/33.912 EUR angehoben. 
Damit sollen laut Gesetzesbegründung rund 
90 % der Steuerpflichtigen nicht mehr mit So-
lidaritätszuschlag belastet werden. Die Höhe 
des Soli-Zuschlags bleibt bei 5,5 % nach Über-
schreiten der Freigrenze. Eine sog. Milderungs-
zone soll einen Belastungssprung vermeiden. 

 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

▀ Jobtickets seit dem 01.01.2019  
wieder steuerfrei 

Zum 01.01.2019 erfolgte die Wiedereinführung 
der Steuerbegünstigung von Zuschüssen und 
Sachbezügen zu den Aufwendungen für die 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linien-
verkehr der Arbeitnehmer zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte durch den Arbeitge-

ber – sog. Jobtickets. 

Arbeitgeberzuschüsse zum Jobticket müssen 
ab diesem Datum nicht mehr als geldwerter 
Vorteil versteuert werden. Voraussetzung: Sie 
werden zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährt. Somit können Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer die 44-EUR-Grenze für 

geldwerte Vorteile anderweitig ausschöpfen. 

Zudem wird die Steuerbegünstigung auf pri-
vate Fahrten im öffentlichen Personennahver-
kehr erweitert. Die Steuerfreiheit für Jobtickets 
gilt sowohl für Barzuschüsse als auch für Sach-
leistungen, die Arbeitgeber gewähren. Die 

steuerfreien Leistungen werden aber auf die 
Entfernungspauschale angerechnet. 

Jobticket auch für Minijobber: Die Regelung 
zu den Jobtickets gilt auch für Minijobber. 

Anmerkung: Aufwendungen für ein Jobticket 

blieben bisher als Sachbezug nur bis zu einer 
Freigrenze von monatlich 44 EUR steuer- und 

sozialversicherungsfrei. Darüber hinaus be-
stand die Möglichkeit, steuerpflichtige Beträge 
pauschal zu versteuern. Mit der neuen 

Regelung kann der Arbeitgeber seinen Arbeit-
nehmern weitere „Gehaltsvorteile“ zukommen 
lassen, ohne die 450-EUR-Grenze zu über-
schreiten oder Pauschalsteuer zu bezahlen. 

 

▀ Dienstwagenbesteuerung von 
Elektro- und Hybrid-Elektrofahr 
zeugen 

Nutzen Steuerpflichtige ein betriebliches Kraft-

fahrzeug auch für private Zwecke, müssen sie 
diesen Nutzungsvorteil als Entnahme oder 
geldwerten Vorteil versteuern. Die Höhe dieses 
Vorteils wird mit der sog. Listenpreisregelung 

ermittelt und beträgt grundsätzlich 1 % des in-
ländischen Bruttolistenpreises des Kraftfahr-
zeugs im Zeitpunkt der Erstzulassung für jeden 

Monat der Nutzung/Nutzungsmöglichkeit. 

Durch die Neuregelungen des Gesetzes zur 
Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim 
Handel mit Waren im Internet und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften wird bei 
Elektro- und extern aufladbaren Hybrid-Elekt-
rofahrzeugen der Vorteil aus der Nutzung sol-

cher Fahrzeuge nur noch zur Hälfte besteuert. 
Das gilt für Hybrid-Elektrokraftfahrzeuge nur 
dann, wenn diese eine Kohlendioxidemission 
von höchstens 50 Gramm je gefahrenen Kilo-

meter haben oder deren rein elektrische Reich-
weite mindestens 40 Kilometer beträgt. Führt 

der Steuerpflichtige ein Fahrtenbuch, werden 
die Aufwendungen, die auf die Anschaffung 
entfallen (z. B. Abschreibungen oder Leasing-
raten), bei der Ermittlung der Gesamtkosten 
nur zur Hälfte berücksichtigt. 

Anmerkung: Der Anreiz wird für Fahrzeuge ge-
währt, die im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 

zum 31.12.2021 angeschafft, geleast oder 
erstmalig zur privaten Nutzung überlassen 
werden. Das JStG 2019 sieht eine Verlänge-
rung über 2021 hinaus vor. Für Fahrzeuge, die 
davor oder danach angeschafft oder geleast 

werden, gilt der bisherige Nachteilsausgleich 
(z. B. Abzug der Batteriekosten vom Brutto-

preis) weiter. 
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▀ Private Nutzung betrieblicher  
Fahrräder steuerfrei 

Das Einkommensteuergesetz stellt diese Nut-
zung seit dem 01.01.2019 steuerfrei. Die Steu-
erbefreiung ist auf drei Jahre befristet. Sie ist 
letztmals für den Veranlagungszeitraum 2021 
anzuwenden sowie beim Steuerabzug vom Ar-
beitslohn auf Vorteile, die in einem vor dem 

01.01.2022 endenden Lohnzahlungszeitraum  
oder als sonstige Bezüge vor dem 01.01.2022 
zugewendet werden. Der Anschaffungszeit-
punkt für das betriebliche Fahrrad ist unerheb-
lich. Entscheidend ist allein die Überlassung im 

Begünstigungszeitraum. 

Es wird die „Überlassung“ (auch zur privaten 

Nutzung) „eines“ Fahrrads an den Arbeitneh-
mer durch den Arbeitgeber gefördert. Die 
„Übereignung“ eines Fahrrads durch den Ar-
beitgeber ist weiterhin in Höhe des geldwerten 
Vorteils steuerpflichtig. Voraussetzung der 
Steuerbefreiung ist jedoch, dass die Vorteile 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohn gewährt werden. Gehaltsumwandlungen 
will der Gesetzgeber demnach nicht fördern. 

Diese neue Steuerbefreiung gilt nicht für solche 
Elektrofahrräder, die verkehrsrechtlich als 
Kraftfahrzeug einzuordnen sind (wie z. B. 

Elektrofahrräder, deren Motor auch Geschwin-

digkeiten über 25 km/h unterstützt). Für diese 
gelten die Regelungen der Dienstwagenbesteu-
erung - also bei Elektrofahrrädern die neue ein-
geführte 0,5-%-Regelung. Beim Unternehmer 
ist die private Nutzung eines betrieblichen 
Fahrrads nicht als private Nutzungsentnahme 
zu erfassen. 

 

▀ Steuerliche Berücksichtigung  
privater Schulkosten 

Circa 10 % aller Schüler in Deutschland besu-

chen zzt. eine private Schule. Eltern haben die 
Möglichkeit die entstandenen Aufwendungen 
als Sonderausgaben geltend zu machen. Ab-
zugsfähig sind 30 %, maximal jedoch 

5.000 EUR pro Jahr, der angefallenen Schul-
geldzahlungen (bis zu 16.666 EUR). 

 

Nicht unter den Sonderausgabenabzug fallen 
hingegen Gebühren für Hoch- oder Fachhoch-
schulen und Nachhilfeunterricht und werden 
daher auch steuerlich nicht berücksichtigt. Eine 
freiwillige Zahlung an eine begünstigte, ge-
meinnützige Einrichtung kann mit Vorlage ei-

ner Spendenbescheinigung steuerlich als 
Spende anerkannt werden. 

Anmerkung: Zwingende Voraussetzungen für 
den Abzug sind, dass für das Kind noch An-
spruch auf Kindergeld/Kinderfreibetrag besteht 
und ein allgemeinbildender oder berufsbilden-

der Schul-, Jahrgangs- oder Berufsabschluss 

angestrebt wird. Das gilt auch für besuchte 
Schulen in der EU, wenn die genannten Voraus-
setzungen erfüllt sind. 

▀ Verkäufe über eBay als gewerbliche 
Tätigkeit 

Nachhaltige Verkäufe durch Auktionen bei eBay 
mit hohen Einnahmen können als gewerbliche 
Tätigkeit qualifiziert werden. Entsprechend un-
terliegen Gewinne, die aus dem Verkauf erzielt 

wurden, dem Grunde nach der Einkommen-
steuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbe-
steuer. 

Das Hessische Finanzgericht (FG) musste in ei-
nem Fall aus der Praxis entscheiden, in dem 
eine Steuerpflichtige beim Stöbern bei Haus-
haltsauflösungen kostengünstig diverse Ge-

genstände eingekauft und diese nachfolgend 
auf der Internetplattform eBay in Form von 
Versteigerungen zum Verkauf anbot. Dabei er-
zielte sie nach Erkenntnissen einer Steuerfahn-
dungsprüfung innerhalb von vier Jahren Ein-
nahmen zwischen 40.000 EUR und 90.000 EUR 
im Jahr. 

Nach Auffassung des FG verwaltete und veräu-
ßerte die Steuerpflichtige mit den Verkäufen 
durch Auktionen bei eBay nicht privates Ver-

mögen und übte nicht lediglich eine Hobbytä-
tigkeit aus, sondern entfaltete eine wirtschaft-
liche, d. h. nachhaltige gewerbliche Tätigkeit, 

weil sie  dabei wie ein gewerblicher Händler 
aufgetreten ist. 

Anmerkung: Nachdem die Rechtsprechung in 
vergleichbaren Fällen jedoch den Ansatz von 
Betriebsausgaben in einer Spanne von 40 % 
bzw. 80 % des Nettoumsatzes für angemessen 
befunden hat, hält das FG im entschiedenen 

Fall die Schätzung von Betriebsausgaben 
i. H. v. 60 % des Nettoumsatzes für gerecht-
fertigt. Die Revision zum Bundesfinanzhof 
wurde zugelassen. 
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FÜR GEWERBETREIBENDE /  
FREIBERUFLER 

▀ Anforderungen an Registrierkassen 
ab 01.01.2019 

Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an 
digitalen Grundaufzeichnungen ist seit dem 
28.12.2016 in Kraft. Danach unterliegen die 
Registrierkassen und PC-Kassensysteme, die 

von Unternehmen mit Bargeldeinnahmen ge-
nutzt werden, als vorgelagerte Systeme der 
Buchführung denselben Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflichten wie die eigentlichen 
Buchführungssysteme. Seit dem 01.01.2017 

dürfen nur noch solche elektronischen Regist-
rierkassen verwendet werden, die eine kom-

plette, dauerhafte Speicherung aller steuerlich 
relevanten Daten ermöglichen. Seit dem 
01.01.2018 gibt es die sog. Kassen-Nach-
schau. 

Zum 01.01.2020 treten weitere verschärfende 
Auflagen für die elektronischen Kassensysteme 

in Kraft. Dazu gehören insbesondere: 

 Pflicht zur zertifizierten technischen Sicher-
heitseinrichtung: Die elektronischen Auf-
zeichnungssysteme und die digitalen Auf-
zeichnungen müssen ab 01.01.2020 (mit ei-
ner Übergangsregelung bis zum 

30.09.2020) mit einer zertifizierten techni-

schen Sicherheitseinrichtung (TSE) ausge-
stattet sein. Dazu gewährleistet das Sicher-
heitsmodul, dass alle Kasseneingaben mit 
Beginn des Aufzeichnungsvorgangs proto-
kolliert und später nicht mehr unerkannt 
verändert werden können. Auf einem Spei-

chermedium werden die Einzelaufzeichnun-
gen für die Dauer der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfrist gespeichert. Eine digitale 
Schnittstelle gewährleistet eine reibungs-
lose Datenübertragung. 

 Belegausgabepflicht: Registrierkassen müs-

sen in der Lage sein, für jeden einzelnen Ge-

schäftsvorfall einen Beleg auszustellen, ent-
weder elektronisch oder in Papierform. Dazu 
wird die Pflicht zur Ausgabe von Quittungen 
an die Kunden eingeführt.   
 

Der Beleg muss in unmittelbarem zeitlichem 
Zusammenhang mit dem Geschäftsvorfall 
erteilt werden. Den Kunden trifft nicht die 
Pflicht, den Beleg mitzunehmen. 

 Meldungspflicht an die Finanzverwaltung: 

Damit die Informationen zu den Registrier-
kassen der Finanzverwaltung schon bei der 
risikoorientierten Fallauswahl für Außenprü-
fungen und bei der Prüfungsvorbereitung 
zur Verfügung stehen, muss der Nutzer, der 
elektronische Aufzeichnungssysteme ver-
wendet, innerhalb eines Monats nach An-

schaffung oder Außerbetriebnahme des 
elektronischen Aufzeichnungssystems nach 

amtlichem Vordruck u. a. Art, Anzahl, Se-
riennummer und die Anschaffungsdaten der 
im jeweiligen Unternehmen eingesetzten 
elektronischen Aufzeichnungssysteme so-

wie die Art der zertifizierten technischen Si-
cherheitseinrichtungen mitteilen. Steuer-
pflichtige, die ein elektronisches Aufzeich-
nungssystem vor dem 01.01.2020 ange-
schafft haben, müssen die Meldung bis zum 
31.01.2020 abgeben.  

 Sanktionierung von Verstößen: Verstöße 

gegen die Verpflichtung zur ordnungsgemä-
ßen Nutzung der technischen Sicherheits-
einrichtung können als Ordnungswidrigkeit 

mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 EUR 
geahndet werden, unabhängig davon, ob 
ein steuerlicher Schaden entstanden ist.  

Bitte beachten Sie! Für Kassen, die nach dem 

25.11.2010 und vor dem 01.01.2020 ange-
schafft wurden, die den Regelungen der Aufbe-
wahrung digitaler Unterlagen entsprechen und 
nicht umgerüstet werden können, gilt eine 
Übergangsfrist bis zum 31.12.2022. 

Übergangsfristen: Ab dem 01.01.2020 müs-

sen die elektronischen Aufzeichnungssysteme 
und die digitalen Aufzeichnungen mit einer zer-
tifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 

geschützt sein. Nachdem die Sicherheitsein-
richtung bis zum Beginn des neuen Jahres aber 
voraussichtlich noch nicht flächendeckend am 
Markt verfügbar sein wird, hat sich die Finanz-

verwaltung mit einem Beschluss auf Bund-Län-
der-Ebene auf eine zeitlich befristete Nichtbe-
anstandungsregelung bis 30.09.2020 verstän-
digt. Mit Schreiben vom 06.11.2019 teilt das 
Bundesfinanzministerium mit, dass auch von 
der Mitteilungspflicht an das Finanzamt zu den 
Kassensystemen zunächst für eine noch nicht 

gennannte Frist abgesehen werden kann. 

▀ Mindestlohn steigt ab 2020 weiter 

Am 20.11.2018 wurde die Zweite Mindestlohn-

anpassungsverordnung im Bundesgesetzblatt 
verkündet. Damit gilt seit dem 01.01.2019 ein 
bundeseinheitlicher gesetzlicher Mindestlohn 
von 9,19 EUR brutto und ab dem 01.01.2020 
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von 9,35 EUR brutto. Ausnahmen gelten wei-
terhin z. B. für Auszubildende und Firmen mit 
Branchentarifverträgen. 

Aufzeichnungspflichten: Arbeitgeber in be-
stimmten Branchen sind verpflichtet, Beginn, 

Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von 
bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis zum 
Ablauf des siebten auf den Tag des der Arbeits-
leistung folgenden Kalendertages aufzuzeich-
nen und die Aufzeichnungen mindestens zwei 
Jahre aufzubewahren. Das gilt auch für Entlei-
her, denen ein Verleiher Arbeitnehmer zur Ar-

beitsleistung überlässt. 

Minijobber: Bei Verträgen mit Minijobbern 

sollte überprüft werden, ob durch den Mindest-
lohn die Geringfügigkeitsgrenze von 450 EUR 
überschritten wird. Solche Vereinbarungen 
müssten angepasst werden, ansonsten wird 

der Minijob zum sozialversicherungspflichtigen 
Minijob oder es liegt ein Verstoß gegen das 
Mindestlohngesetz vor. 

Durch die Anhebung des Mindestlohns kann bei 
gleicher Stundenzahl auch die 450-EUR-Grenze 
überschritten werden. Bis 31.12.2018 konnten 
Minijobber monatlich rund 50 Stunden (450 / 

8,84 EUR) arbeiten, seit dem 01.01.2019 sind 
es nur noch rund 48 Stunden (450 / 9,19 EUR 

bzw. 450 / 9,35 für 2020). 

▀ Verkaufserlös eines nur zu 25%  
betrieblich genutzten Pkw 

Vor dem Bundesfinanzhof (BFH) ist ein Urteil 
des Sächsischen Finanzgerichts (FG) anhängig, 
das über die steuerliche Behandlung des Erlö-
ses aus dem Verkauf eines im Betriebsvermö-
gen befindlichen Pkws, der nur zu 25 % be-

trieblich genutzt wurde, zuungunsten des Steu-
erpflichtigen entschieden hat. 

Es ging um die Frage, in welcher Höhe der Ver-
kaufserlös eines Pkw, den ein Freiberufler zu 
75 % privat genutzt hat, zu versteuern ist. Da-

nach kann der Pkw, der zu mindestens 10 % 
betrieblich genutzt wird, als sog. gewillkürtes 

Betriebsvermögen behandelt werden, wenn 
seine Zuordnung zeitnah dokumentiert wird. 
Ist dies der Fall, geht das FG davon aus, dass 

der Pkw zu 100 % zum Betriebsvermögen ge-
hört und der Erlös des Fahrzeugs auch in glei-
cher Höhe zu versteuern ist. 

Anmerkung: Die Zulassung der sog. Nichtzu-
lassungsbeschwerde durch den BFH, die dort 

unter dem Aktenzeichen VIII R 9/18 anhängig 
ist, lässt die Fachwelt jedoch aufhorchen. 
Grundsätzlich wird das Urteil als mit der Recht-
sprechung des BFH konform gehend angese-
hen. Die Gründe für die Zulassung zum BFH 
sind daher unklar. Deshalb ist es ratsam, Steu-
erbescheide in gleich gelagerten Fällen durch 

Einspruch offen zu halten, bis eine endgültige 
Entscheidung durch den BFH getroffen wird, ob 

die Veräußerung eines im gewillkürten Be-
triebsvermögen gehaltenen Pkws in vollem 
Umfang oder nur anteilig der Besteuerung un-
terliegt.  

▀ Besonderheiten bei Verträgen mit 
nahen Angehörigen 

Zum Jahresende hin werden häufig Verträge 
neu abgeschlossen oder an geschäftliche oder 

gesetzliche Veränderungen angepasst, die ab 
dem nächsten Jahr greifen sollen. Hier gilt zu 
beachten, dass Verträge zwischen Unterneh-
mer oder Personengesellschafter und deren na-
hen Angehörigen grundsätzlich im Fokus der 

Finanzverwaltung stehen. Das können Mietver-

träge über die Nutzung von Grundstücken, Ge-
bäuden oder Gegenständen oder aber auch 
Kauf-, Darlehens- oder Schenkungsverträge 
sein. Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
es zu negativen steuerlichen Folgen für die Be-
teiligten kommen, wenn der Vertrag nicht ord-
nungsgemäß – also wie unter fremden Dritten 

– abgeschlossen wurde. 

In einem vom Finanzgericht Münster (FG) am 
05.09.2019 entschiedenen Fall lag ein Mietver-
trag über die Nutzung von Geschäftsräumen 
zwischen einer Personengesellschaft und der 
Ehefrau eines Gesellschafters vor, der zu 50 % 

beteiligt ist. Tatsächlich wurde aber zusätzlich 

noch ein weiterer Raum unentgeltlich an die 
Personengesellschaft überlassen. Nach einer 
Betriebsprüfung gelangte das Finanzamt zu der 
Überzeugung, dass es sich bei den Räumlich-
keiten um ein häusliches Arbeitszimmer han-
delt und qualifizierte die Mietzahlungen zu 

nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben um. 

Das FG folgte der Auffassung des Finanzamts. 
Verträge zwischen einer Gesellschaft und deren 
Gesellschaftern bzw. Angehörigen des beherr-
schenden Gesellschafters müssen grundsätz-
lich auf ihre Fremdüblichkeit geprüft werden. 

Das heißt, dass der Vertrag so abgeschlossen 

wurde, wie er zwischen Fremden abgeschlos-
sen worden wäre. Im entschiedenen Fall hat 
die Gesellschaft mehr Räume zur Verfügung 
gehabt, als vertraglich vereinbart wurde.  
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Eine solche Konstellation wäre unter Fremden 
nicht eingetreten. 

Bitte beachten Sie! Geprüft werden Verträge 
auch auf das vereinbarte Entgelt und sonstige 
Vorteile, die einer der beiden Parteien unbe-
rechtigterweise zugutekommen könnte. Das 

gilt nicht nur für Mietverträge, sondern auch für 
Kauf-, Darlehens- oder Schenkungsverträge. 
Lassen Sie sich in solchen Fällen immer bera-
ten, um steuerliche Fehler zu verhindern, die 
nachträglich nicht mehr rückgängig zu machen 
sind! 

 

▀ Neuerung bei der Gesundheits 

förderung von Arbeitnehmern 

Immer mehr Arbeitnehmer sehen sich mit be-
ruflichen Anforderungen wie ständiger Erreich-
barkeit, wachsendem Leistungsdruck und 
neuen Formen der Arbeit konfrontiert, die eine 
stetig hohe Leistungsfähigkeit erfordern. Um 

diese Leistungsfähigkeit und den allgemeinen 
Gesundheitszustand zu erhalten und zu ver-
bessern, können Arbeitgeber ihre Arbeitneh-
mer durch eine betriebliche Gesundheitsförde-
rung bis zu einer Höhe von 500 EUR im Jahr 
steuerfrei unterstützen. 

Zum 01.01.2019 wurde die Regelung zur Steu-

erbefreiung verschärft. Von der Steuer sind 
jetzt nur noch Maßnahmen mit Zertifizierung 
durch das Sozialgesetzbuch befreit. Diese war 
früher keine Voraussetzung für die Steuerbe-
freiung bei der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung. 

Für Maßnahmen, die bereits vor dem 
01.01.2019 begonnen haben und keine Zertifi-
zierung vorweisen, wurde eine Übergangsrege-
lung getroffen. Für diese Maßnahmen ist die 
Zertifizierung zur Erlangung der Steuerbefrei-
ung erstmals maßgeblich für Sachbezüge, die 
ab dem 31.12.2019 gewährt werden. 

Anmerkung: Mit dem III. Bürokratieentlas-
tungsgesetz will der Gesetzgeber den Betrag 
von 500 EUR auf 600 EUR anheben. 

 

▀ Veräußerung einer freiberuflichen 
Einzelpraxis nicht immer steuerlich 

begünstigt 

Zu den Einkünften aus selbstständiger Arbeit 
gehört auch der Gewinn aus der Veräußerung 
des ganzen Vermögens, das der selbstständi-
gen Arbeit dient. Für diesen Veräußerungsge-
winn sieht das Einkommensteuergesetz eine 

Tarifbegünstigung vor. 

Die steuerbegünstigte Veräußerung einer  
Praxis setzt voraus, dass der Steuerpflichtige 
die für die Ausübung der selbstständigen Tätig-
keit wesentlichen vermögensmäßigen Grundla-

gen entgeltlich und definitiv auf einen anderen 
überträgt. Hierzu gehören insbesondere die 

immateriellen Wirtschaftsgüter der Praxis wie 
Patienten- oder Mandantenstamm bzw. Praxis-
wert. Zusätzlich muss dem Veräußerer seine 
freiberufliche Tätigkeit in dem bisherigen örtli-
chen Wirkungskreis wenigstens für eine ge-
wisse Zeit einstellen. 

Die „definitive“ Übertragung des Patienten- 

bzw. Mandantenstamms lässt sich i. d. R. erst 
nach einem gewissen Zeitablauf abschließend 
beurteilen. Nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs vom 21.08.2018 führt eine Zeit-
spanne von 22 Monaten bis zur Wiedereröff-

nung der Einzelpraxis nicht zu einer definitiven 

Übertragung des Patienten- bzw. Mandanten-
stammes auf den Erwerber. Damit kommt es 
auch nicht zu einer tarifbegünstigten Praxis-
veräußerung. 

Neben der Dauer der Einstellung der freiberuf-
lichen Tätigkeit ist u. a. die räumliche Entfer-
nung einer wieder aufgenommenen Berufstä-

tigkeit zur veräußerten Praxis von Bedeutung. 
Des Weiteren sind die Vergleichbarkeit der Be-
tätigungen, die Art und Struktur der Mandate, 
eine zwischenzeitliche Tätigkeit des Veräuße-
rers als Arbeitnehmer oder freier Mitarbeiter 
des Erwerbers sowie die Nutzungsdauer des er-

worbenen Praxiswerts zu berücksichtigen. 

▀ A1-Bescheinigungen für Auslands-
aufenthalte elektronisch anfordern 

Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, jede 

grenz-überschreitende Tätigkeit ihrer Mitarbei-
ter innerhalb der EU/EWR und der Schweiz 
beim zuständigen Versicherungsträger anzu-
zeigen. Dies bedeutet, dass für jede noch so 
kurze grenzüberschreitende Dienstreise ab 
dem ersten Tag eine A1-Bescheinigung erfor-
derlich ist. Das Entsendeformular A1 beschei-

nigt, welches Sozialsystem für einen Versicher-

ten zuständig ist. 
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Seit dem 01.01.2019 ist das elektronische An-
trags- und Bescheinigungsverfahren über A1-
Vordrucke verpflichtend. Für Arbeitge-
ber/Selbstständige gilt die elektronische An-
tragsregelung in begründeten Einzelfällen erst 

ab 01.07.2019. 

Die Anträge für gesetzlich Versicherte müssen 
bei der gesetzlichen Krankenkasse gestellt und 
das Original dieser Bescheinigung bei ihren be-
ruflichen Aufenthalten im Ausland mitgeführt 
werden. Privatversicherte müssen den Antrag 
beim zuständigen Rentenversicherungsträger 

stellen. 

Bitte beachten Sie! Eine Entsendung liegt 

nicht nur in den Fällen vor, in denen der Mitar-
beiter für eine Dienstreise zur Durchführung ei-
nes Projekts im Ausland eingesetzt wird. Auch 
eine nur kurzzeitige Teilnahme an Messen, 

Meetings, Konferenzen oder Seminaren, d. h. 
jeder berufliche Grenzübertritt, erfordert die 
Mitführung einer A1-Bescheinigung. 

 

▀ EuGH verpflichtet Mitgliedstaaten zur 
Zeiterfassung von Arbeitnehmern 

Mit den Neuregelungen des Tarifautonomiege-
setzes wurden Arbeitgeber verpflichtet, Be-

ginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 
von bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis 
zum Ablauf des siebten auf den Tag der Ar-

beitsleistung folgenden Kalendertages aufzu-
zeichnen und diese Aufzeichnungen mindes-
tens zwei Jahre aufzubewahren. 

Die Aufzeichnungspflicht gilt – unter weiteren 
Voraussetzungen – für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Bau-, Gaststätten- und Be-
herbergungs-, im Personenbeförderungs-, im 

Speditions-, Transport- und damit verbunde-
nen Logistikgewerbe, im Schaustellergewerbe, 
bei Unternehmen der Forstwirtschaft, im Ge-
bäudereinigungsgewerbe, bei Unternehmen, 

die sich am Auf- und Abbau von Messen und 
Ausstellungen beteiligen, sowie in der Fleisch-
wirtschaft. Sie besteht auch für alle geringfügig 

Beschäftigten! Geringfügig Beschäftigte in Pri-
vathaushalten sind davon ausgenommen. 

In seinem Urteil vom 14.05.2019 hatte der Eu-
ropäische Gerichtshof (EuGH) nunmehr dar-
über zu entscheiden, ob die Mitgliedsstaaten 
alle Arbeitgeber zur Zeiterfassung und dem fol-
gend zur Aufzeichnung der geleisteten Stunden 

verpflichten müssen. Darin stellt er fest, dass 
ohne ein System, mit dem die tägliche Arbeits-
zeit eines jeden Arbeitnehmers gemessen wer-
den kann, weder die Zahl der geleisteten Ar-
beitsstunden und ihre zeitliche Verteilung noch 
die Zahl der Überstunden objektiv und verläss-
lich ermittelt werden kann, sodass es für die 

Arbeitnehmer äußerst schwierig oder gar prak-
tisch unmöglich ist, ihre Rechte durchzusetzen. 
Daher müssen die Mitgliedstaaten die Arbeitge-

ber verpflichten, ein objektives, verlässliches 
und zugängliches System einzurichten, mit 
dem die von einem Arbeitnehmer geleistete 

tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. 

Anmerkung: Das EuGH-Urteil enthält viel Bri-
sanz. Nunmehr stellt sich die Frage, ob, und 
wenn ja, ab wann der deutsche Gesetzgeber 
auf dieses Urteil reagiert und wie er es umset-
zen wird. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
würde es auf jeden Fall noch mehr Bürokratie 

und einen Rückschritt für viele Arbeitszeitmo-
delle bedeuten. 

▀ Neues zum Urlaubsrecht 

Ein Arbeitnehmer darf seine erworbenen An-
sprüche auf bezahlten Jahresurlaub nicht auto-
matisch deshalb verlieren, weil er keinen Ur-
laub beantragt hat. Zu dieser Entscheidung 
kam der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit 
seinen Urteilen vom 06.11.2018. Diese Auffas-
sung bestätigte das Bundesarbeitsgericht in 

seiner Entscheidung vom 19.02.2019. 

Weist der Arbeitgeber jedoch nach, dass der 
Arbeitnehmer aus freien Stücken und in voller 
Kenntnis der Sachlage darauf verzichtet hat, 
seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, 
nachdem er in die Lage versetzt worden war, 

seinen Urlaubsanspruch tatsächlich wahrzu-

nehmen, steht das Unionsrecht dem Verlust 
dieses Anspruchs und – bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses – dem entsprechenden Weg-
fall einer finanziellen Vergütung nicht entge-
gen. Die Beweislast liegt beim Arbeitgeber. 

Die EuGH-Richter entschieden auch, dass der 

Anspruch eines verstorbenen Arbeitnehmers 
auf eine finanzielle Vergütung für nicht genom-
menen bezahlten Jahresurlaub im Wege der 
Erbfolge auch auf seine Erben übergehen kann. 
Somit können die Erben von dessen ehemali-
gem Arbeitgeber eine finanzielle Vergütung für 

den von dem Arbeitnehmer nicht genommenen 

bezahlten Jahresurlaub verlangen. 
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FÜR DIE GMBH UND DEREN  
GESCHÄFTSFÜHRER 

▀ Steuerliche Anerkennung von Zeit-
wertkonten-Modellen bei GmbH- 
Geschäftsführern 

Mit Schreiben vom 08.08.2019 äußert sich das 
Bundesfinanzministerium zur zukünftigen steu-
erlichen Behandlung von Zeitwertkonten-Mo-

dellen von Organschaften, das in allen offenen 
Fällen angewendet werden soll. Danach sind 
Vereinbarungen über die Einrichtung von Zeit-
wertkonten bei Arbeitnehmern, die zugleich als 
Organ einer Körperschaft bestellt sind – z. B. 

bei Geschäftsführern einer GmbH – lohn-/ein-
kommensteuerlich grundsätzlich anzuerken-

nen, wenn der Arbeitnehmer nicht an der Kör-
perschaft beteiligt ist (z. B. Fremd-Geschäfts-
führer). 

Ist der Arbeitnehmer an der Körperschaft be-
teiligt, beherrscht diese aber nicht (z. B. Min-
derheits-Gesellschafter-Geschäftsführer), ist 
zu prüfen, ob eine verdeckte Gewinnausschüt-

tung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, sind Ver-
einbarungen über die Einrichtung von Zeitwert-
konten lohn-/einkommensteuerlich grundsätz-
lich anzuerkennen. 

Ist der Arbeitnehmer an der Körperschaft be-
teiligt und beherrscht diese, liegt eine ver-

deckte Gewinnausschüttung vor. Vereinbarun-
gen über die Einrichtung von Zeitwertkonten 
werden dann lohn-/einkommensteuerlich von 
der Finanzverwaltung nicht anerkannt. 

▀ Verdeckte Gewinnausschüttung 
durch Beraterhonorare 

Eine sog. verdeckte Gewinnausschüttung 
(vGA) liegt vor, wenn bei einer Kapitalgesell-
schaft eine Vermögensminderung (verhinderte 
Vermögensmehrung) vorgenommen wird, die 

durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist 

und in keinem Zusammenhang zu einer offe-
nen Ausschüttung steht. I. d. R. wird die Ver-
anlassung durch das Gesellschaftsverhältnis 
dann angenommen, wenn die Kapitalgesell-
schaft ihrem Gesellschafter oder an eine ihm 
nahestehende Person einen Vermögensvorteil 

zuwendet, den sie bei Anwendung der Sorgfalt 
eines ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiters einem Nichtgesellschafter nicht 
gewährt hätte. 

Ist der begünstigte Gesellschafter ein beherr-

schender, so kann eine vGA auch dann anzu-
nehmen sein, wenn die Kapitalgesellschaft eine 
Leistung an ihn oder einen nahen Angehörigen 
erbringt, für die es an einer klaren, im Voraus 
getroffenen, zivilrechtlich wirksamen und tat-
sächlich durchgeführten Vereinbarung fehlt – 
diese also einem sog. „Fremdvergleich“ nicht 

standhält. 

Eine Vereinbarung über Beraterhonorare, die 

angesichts der umfänglichen wie unbestimm-
ten Beschreibung der zu erbringenden Bera-
tungsleistungen weder das „Ob“ noch das 
„Wie“ bzw. „Wann“ der vertraglichen Leis-

tungserbringung bestimmen lässt, hält nach ei-
ner Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 
12.09.2018 einem steuerrechtlichen Fremd-
vergleich nicht stand. Die Leistungen sind als 
vGA zu qualifizieren. 

Im entschiedenen Fall war den vertraglichen 
Vereinbarungen kein Zeitpunkt zu entnehmen, 

bis zu dem ein „vertraglich vereinbarter Erfolg“ 
(„Errichtung eines Rechnungswesens mit Lohn- 

und Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und 
einer DV-gestützten Materialwirtschaft“) ein-
getreten sein sollte. Hieraus wurde der Schluss 
gezogen, dass ein ordentlicher und gewissen-
hafter Geschäftsleiter eine derart unkonkrete 

Vereinbarung mit einem Dritten, der nicht Ge-
sellschafter ist, auch angesichts der sich hie-
raus ergebenden beträchtlichen finanziellen 
Verpflichtungen der GmbH, nicht getroffen 
hätte. 

▀ Auswirkung von Hinzuschätzungen 
bei Kapitalgesellschaften 

Bei Prüfungen von Betrieben durch das Finanz-

amt sind Hinzuschätzungen nichts Ungewöhn-
liches. Diese erfolgen häufig dann, wenn bei 

den Betrieben Mängel bei der Kassen- oder 
Buchführung festgestellt wurden. Im Wege der 
Hinzuschätzung sind mehrere Methoden und 
damit verbundene Auswirkungen möglich. Bei 
Kapitalgesellschaften ist dabei stets zusätzlich 
noch zu klären, ob die Hinzuschätzung eine 

verdeckte Gewinnausschüttung für den Gesell-
schafter darstellt. Diese Frage hat der Bundes-
finanzhof nun in einem Urteil vom 12.06.2018 
beantwortet. 

Kommt es bei einer Kapitalgesellschaft zu einer 
Hinzuschätzung, so ist auf Ebene des Gesell-

schafters im Zweifel von einer verdeckten Ge-

winnausschüttung auszugehen. Eine verdeckte 
Gewinnausschüttung liegt vor, wenn dem Ge-
sellschafter durch die Gesellschaft ein Vorteil 
zugewandt wird, der mit einer verhinderten 
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Vermögensmehrung oder einer Vermögens-
minderung einhergeht. Die sog. objektive Fest-
stellungslast, dass dem Gesellschafter tatsäch-
lich solch ein Vorteil zugewandt worden ist, 
liegt grundsätzlich beim Finanzamt. Dieses 

muss den angeblich entstandenen Vorteil nach-
weisen. 

In dem entschiedenen Fall konnte der Verbleib 
von Betriebseinnahmen nicht geklärt werden. 
Damit erfolgt eine Umkehr der objektiven Fest-
stellungslast. Der Gesellschafter hat nun nach-
zuweisen, dass ihm kein Geld zugegangen ist 

oder dieses nicht durch das Gesellschaftsver-
hältnis veranlasst ist. Nachdem auch durch das 

Mitwirken des Gesellschafters der Verbleib der 
Betriebseinnahmen nicht geklärt werden 
konnte, war bei der Hinzuschätzung von einer 
verdeckten Gewinnausschüttung gegenüber 

dem Gesellschafter auszugehen. 

 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN UND  
GESTALTUNGSHINWEISE ZUM  
JAHRESSENDE  

▀ Weihnachts-/Betriebsfeier 

Zuwendungen für Betriebsveranstaltungen wie 
„Weihnachtsfeiern“ bleiben bis zu einem Betrag 

in Höhe von 110 EUR steuerfrei, auch wenn der 
Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer 

überschritten wird. Nur der überschrittene Be-
trag ist dann steuer- und sozialversicherungs-
pflichtig. 

 

Zu den Zuwendungen gehören alle Aufwendun-
gen des Arbeitgebers einschließlich Umsatz-
steuer unabhängig davon, ob sie einzelnen Ar-
beitnehmern zurechenbar sind oder ob es sich 

um den rechnerischen Anteil an den Kosten der 
Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeit-
geber gegenüber Dritten für den äußeren Rah-
men der Betriebsveranstaltung aufwendet. 

Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebs-
veranstaltung betragen 10.000 EUR. Der Teil-

nehmerkreis setzt sich aus 75 Arbeitnehmern 

zusammen, von denen 25 von je einer Person 
begleitet werden. Die Aufwendungen sind auf 
100 Personen zu verteilen, sodass auf jede Per-
son ein geldwerter Vorteil von 100 EUR entfällt. 

Sodann ist der auf die Begleitperson entfal-
lende geldwerte Vorteil dem jeweiligen Arbeit-
nehmer zuzurechnen. 50 Arbeitnehmer haben 
somit einen geldwerten Vorteil von 100 EUR, 
der den Freibetrag von 110 EUR nicht über-

steigt und daher nicht steuerpflichtig ist. Bei 25 
Arbeitnehmern beträgt der geldwerte Vorteil 
200 EUR. Nach Abzug des Freibetrags von 
110 EUR ergibt sich für diese Arbeitnehmer ein 
steuerpflichtiger geldwerter Vorteil von jeweils 
90 EUR. Er bleibt dann sozialversicherungsfrei, 
wenn ihn der Arbeitgeber mit 25 % pauschal 

besteuert. 

Ungeklärt war in diesem Zusammenhang, wie 

mit Absagen von Kollegen zu verfahren ist, die 
an der Feier nicht teilnehmen können, für die 
die Kosten aber dennoch angefallen sind. Dazu 
äußert sich das Finanzgericht Köln (FG) in sei-

ner Entscheidung vom 27.06.2018 zugunsten 
der Steuerpflichtigen. Danach gehen Absagen 
von Kollegen anlässlich einer Betriebsveran-
staltung steuerrechtlich nicht zulasten der tat-
sächlich Feiernden. 

Anmerkung: Mit seinem Urteil stellte sich das 
FG ausdrücklich gegen eine bundeseinheitliche 

Anweisung des Bundesfinanzministeriums. Das 
FG hat die zugelassene Revision beim Bundes-
finanzhof in München eingelegt, die unter dem 

Aktenzeichen VI R 31/18 geführt wird. Insofern 
ist dieser Sachverhalt noch nicht endgültig ge-
klärt. 

Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Weih-

nachts-/Betriebsveranstaltung liegt nur dann 
vor, wenn sie allen Angehörigen des Betriebs 
oder eines Betriebsteils grundsätzlich offen-
steht. Eine Betriebsveranstaltung wird als „üb-
lich“ eingestuft, wenn nicht mehr als zwei Ver-
anstaltungen jährlich durchgeführt werden. Auf 

die Dauer der einzelnen Veranstaltung kommt 
es nicht an. Demnach können auch mehrtägige 
Betriebsveranstaltungen begünstigt sein. 

▀ Geschenke an Geschäftsfreunde 

Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für die 
gute Zusammenarbeit am Jahresende bei ihren 
Geschäftspartnern mit kleinen Geschenken. 
Solche „Sachzuwendungen“ an Personen, die 
nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind – 
also z. B. Kunden, Geschäftsfreunde –, dürfen 

als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn 
die Kosten der Gegenstände pro Empfänger 
und Jahr 35 EUR ohne Umsatzsteuer (falls der 
Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt 
ist) nicht übersteigen. 

Ist der Betrag höher oder werden an einen 

Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Ge-

schenke überreicht, deren Gesamtkosten  
35 EUR übersteigen, entfällt die steuerliche Ab-
zugsmöglichkeit in vollem Umfang. 
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Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 EUR. 
Hier geht der Fiskus davon aus, dass es sich 
um Streuwerbeartikel handelt. Hierfür entfällt 
auch die Aufzeichnungspflicht der Empfänger. 

Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von 

bis zu 10.000 EUR im Jahr pro Empfänger mit 
einem Pauschalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-
Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) ver-
steuern. Der Aufwand stellt jedoch keine Be-
triebsausgabe dar! Der Empfänger ist von der 
Steuerübernahme zu unterrichten. 

Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz per-

sönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit und 
Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, Geschäftsju-

biläum) im Wert bis 60 EUR müssen nicht pau-
schal besteuert werden. Das gilt auch für Ge-
schenke an Arbeitnehmer (siehe folgenden Bei-
trag). Übersteigt der Wert für ein Geschenk an 

Geschäftsfreunde jedoch 35 EUR, ist es nicht 
als Betriebsausgabe absetzbar! 

 

▀ Geschenke an Arbeitnehmer 

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern ne-
ben den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) 
auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende über-
reichen, kann er auch die besondere Pauschal-

besteuerung nutzen. 

Geschenke an Mitarbeiter können danach bis 
zu einer Höhe von 10.000 EUR pro Jahr bzw. 
pro Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % 
(zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchen-
steuer) pauschal besteuert werden. Sie sind al-
lerdings sozialversicherungspflichtig. Der Ar-

beitgeber kann die Aufwendungen als Betriebs-
ausgaben ansetzen. 

▀ Abschreibung von geringwertigen 
Wirtschaftsgütern 

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerprak-
tiken im Zusammenhang mit Rechteüberlas-
sungen wurden die Grenzen für selbstständig 

nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens, deren Anschaffungs- und Her-
stellungskosten bestimmte Grenzen nicht 

überschreiten – sog. geringwertige Wirt-
schaftsgüter (GWG) –, angehoben. Danach gilt 
seit 01.01.2018: 

Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten 800 EUR nicht 
übersteigen, können im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung sofort abgeschrieben werden. 
Wird von dem Recht Gebrauch gemacht, sind 

GWG, die den Betrag von 250 EUR übersteigen, 
in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es 
sei denn, diese Angaben sind aus der Buchfüh-
rung ersichtlich. Entscheidet sich der Unter-
nehmer für die Sofortabschreibung der GWG 
unter 800 EUR, gelten für Wirtschaftsgüter 
über 800 EUR die allgemeinen Abschreibungs-

regelungen. 

Sammelposten: Nach wie vor besteht die 

Möglichkeit, GWG über 250 EUR und unter 
1.000 EUR in einen jahresbezogenen Sammel-
posten einzustellen und über fünf Jahre abzu-
schreiben. Sie brauchen dann nicht in ein lau-

fendes Verzeichnis aufgenommen zu werden. 
Auch Wirtschaftsgüter unter 250 EUR können 
in den Sammelposten aufgenommen werden 
und müssen nicht zwingend im Jahr der An-
schaffung voll abgeschrieben werden. 

▀ Sonderabschreibung für kleine und 
mittlere Unternehmen 

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren 
von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. 

Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. 

Maschinen angeschafft, können – unter weite-
ren Voraussetzungen – im Jahr der Anschaf-
fung oder Herstellung sowie in den folgenden 
vier Wirtschaftsjahren zur normalen Abschrei-
bung zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe 
von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genom-
men werden. Der Unternehmer kann entschei-

den, in welchem Jahr er wie viel Prozent der 
Sonderabschreibung beanspruchen will, und 
damit die Höhe des Gewinns steuern. 

Die für die Inanspruchnahme der Vergünsti-
gung relevanten Betriebsvermögensgrenzen 
betragen bei Bilanzierenden 235.000 EUR bzw. 

der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- 

und Forstwirtschaft 125.000 EUR; die Gewinn-
grenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern 
beträgt 100.000 EUR. 

▀ Investitionsabzugsbetrag 

Steuerpflichtige können für neue oder ge-
brauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens, die sie anschaffen oder her-
stellen wollen – unter weiteren Voraussetzun-
gen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu min-
destens 90 % und Einhaltung bestimmter Be-

triebsgrößenmerkmalen bzw. Gewinngrenzen 

(wie bei der Sonderabschreibung) –, bis zu 
40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd 
abziehen. 
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Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruch-
nahme und den drei Vorjahren 200.000 EUR je 
Betrieb nicht übersteigen. 

Investitionsabzugsbetrag auch für einen be-
trieblichen Pkw: Die Gewährung eines Investi-
tionsabzugsbetrags setzt u. a. voraus, dass der 

Steuerpflichtige beabsichtigt, das begünstigte 
Wirtschaftsgut in einer inländischen Betriebs-
stätte des Betriebs ausschließlich oder fast 
ausschließlich betrieblich zu nutzen (= betrieb-
liche Nutzung zu mindestens 90 % im Jahr des 
Erwerbs und im Folgejahr). Unter diesen Vo-

raussetzungen kann der Investitionsabzugsbe-

trag auch für einen Pkw in Anspruch genom-
men werden. Der Nachweis der über 90%igen 
betrieblichen Nutzung ist über ein Fahrtenbuch 
zu führen. 

Anmerkung: Wird das Fahrzeug ausschließlich 
seinen Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt – 

dazu zählen auch angestellte GmbH-Geschäfts-
führer –, handelt es sich um eine 100%ige be-
triebliche Nutzung. 

▀ Belege weiter aufbewahren 

Die erforderlichen Belege müssen ab dem Ver-
anlagungsjahr 2017 zwar nicht mehr mit der 

Einkommensteuererklärung mitgesandt, je-
doch jederzeit der Finanzverwaltung bei Nach-
fragen zur Verfügung gestellt werden. Es ent-
fällt nicht die „Aufbewahrungspflicht“! 

▀ Aufbewahrungsfristen 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 

Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte 
Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, 
die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder 
der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder 
Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt 
worden oder der Buchungsbeleg entstanden 

ist. Im Einzelnen können nachfolgend aufge-
zeigte Unterlagen nach dem 31.12.2019 ver-
nichtet werden: 

 Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, In-
ventare, Bilanzen, Rechnungen und Bu-

chungsbelege (Offene-Posten-Buchfüh-
rung) – d. h. Bücher mit Eintragung vor 

dem 01.01.2010, Bilanzen und Inventare, 
die vor dem 01.01.2010 aufgestellt sind, 
sowie Belege mit Buchfunktion. 

 Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene 
Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien 
von abgesandten Handels- und Geschäfts-
briefen, sonstige Unterlagen – d. h. Unter-

lagen und Lohnkonten, die vor dem 
01.01.2014 entstanden sind. 

* Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht 
endgültig und soweit Rechtsbehelfs- oder Kla-

geverfahren anhängig sind. 
 

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen eine individu-

elle Beratung nicht ersetzen können. Trotz sorgfältiger und 

gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir 

keine Haftung für den Inhalt. 

 

 

 


